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PATIENTENVERFÜGUNG

(Auszug aus der Broschüre Patientenverfügung von Hospiz Österreich)

WAS IST EINE PATIENTENVERFÜGUNG?

Eine Patientenverfügung ist eine Willenserklärung, mit der ein Patient eine medizinische Behandlung ablehnt und die dann wirksam werden soll, wenn er im Zeitpunkt der Behandlung nicht einsichts-, urteils- und äußerungsfähig ist. 

Für das Errichten von Patientenverfügungen muss ein Patient einsichts- und urteilsfähig sein und die Patientenverfügung höchst persönlich errichten.

WELCHE PATIENTENVERFÜGUNGEN GIBT ES?

1. Beachtliche Patientenverfügung

Sie ist eine Richtschnur für das Handeln des Arztes, bekundet den Patientenwillen und ist zu beachten. Wenn ein Arzt überzeugt ist, dass er sich in einem konkreten Fall nicht daran halten darf, muss er dies gut begründen!

· Die „Beachtliche Patientenverfügung“ ist nicht an strikte Formvorgaben gebunden.

· Für die Errichtung einer „Beachtlichen Patientenverfügung“  wird eine ärztliche Beratung bzw. Aufklärung empfohlen.

· Für eine „Beachtliche Patientenverfügung“ gibt es keine vorgeschriebene Erneuerungspflicht oder Ablaufzeit.  Es empfiehlt sich aber, möglichst jährlich einmal zu kontrollieren, ob der darin erklärte Wille noch zutrifft und dies auch zu dokumentieren. Je klarer und detaillierter die Aussagen sind, je aktueller das Datum, umso besser kann der behandelnde Arzt die Patientenverfügung erfüllen.

2. Verbindliche Patientenverfügung

Sie ist für das Handeln des Arztes verbindlich! Er hat keinen Spielraum für die Auslegung des Patientenwillens.

-
Strikte Formvorschriften

· Medizinische Behandlungen, die abgelehnt werden, müssen konkret beschrieben sein.

· Es muss hervorgehen, dass die Folgen der Patientenverfügung zutreffend eingeschätzt werden

· Umfassende ärztliche Aufklärung mit Bestätigung der Einsichts- und Urteilsfähigkeit sowie Darlegung, dass der Patient die Folgen der geplanten Verfügung zutreffend einschätzt

· Die Errichtung muss schriftlich unter Angabe des Datums vor einem rechtskundigen Mitarbeiter der Patientenvertretung, der Patientenanwaltschaft oder vor einem Anwalt oder Notar erfolgen.

· Sie gilt jeweils für fünf Jahre und muss dann erneuert werden. Wird sie nicht erneuert, wird aus der verbindlichen eine beachtliche Patientenverfügung.

· Zu bedenken ist, dass aufgrund der Unvorhersehbarkeit zukünftiger Situationen eine „Verbindliche Patientenverfügung“ sich auch gegen die aktuelle Interessenslage des Patienten richten kann. Dieses Risiko gehen Sie bei einer beachtlichen Patientenverfügung nicht ein.

Die HOSPIZ ÖSTERREICH empfiehlt  Ihnen sehr, eine BEACHTLICHE  Patientenverfügung zu errichten. Sie versorgt Ärzte und Pflegeteams mit jenen Informationen, die Ihnen wichtig sind. Nach dem neuen Gesetz muss jede schriftliche Patientenverfügung für die Ermittlung Ihres Willens herangezogen werden, wenn Sie ihn selbst nicht mehr ausdrücken können. 

Es werden zu 90% beachtliche Patientenverfügungen erstellt.  Die Ersteller sehen sie als Kommunikationsmittel, damit der behandelnde Arzt über persönliche Werte und Lebenseinstellungen Bescheid weiß und patientenorientiert entscheiden kann. 

WENN EIN MENSCH NICHT MEHR SPRECHEN ODER SCHREIBEN KANN, ABER 

GEISTIG NICHT BEEINTRÄCHTIGT IST:

· Für den Fall, dass ein Patient nicht in der Lage ist zu unterschreiben, muss er bei „Unterschrift“ ein Handzeichen (z.B. Kreuzerl) setzen. Dieses muss entweder notariell oder gerichtlich beglaubigt sein oder vor zwei Zeugen erfolgen. Einer der Zeugen muss den Namen der Person, die mit Handzeichen gefertigt hat, unter  dieses Handzeichen setzen.

· Wenn auch ein Handzeichen nicht möglich ist, muss die Errichtung der Patientenverfügung von einem Notar (oder Gericht) beurkundet werden.

WANN IST ODER WIRD EINE PATIENTENVERFÜGUNG UNWIRKSAM?

· Wenn sie nicht frei und ernstlich erklärt oder durch Irrtum, List, Täuschung oder physischen oder psychischen Zwang veranlasst wurde.

· Wenn ihr Inhalt strafrechtlich nicht zulässig ist.

· Wenn sich der Stand der Medizin im Hinblick auf den Inhalt seit der Errichtung wesentlich geändert hat.

· Sie verliert ihre Wirksamkeit, wenn sie der Patient selbst widerruft oder zu erkennen gibt, dass sie nicht mehr wirksam sein soll. Ein formloser Widerruf ist jederzeit möglich, dies kann z.B. auch durch Zeichen oder Gesten geschehen.

GRENZEN DER PATIENTENVERFÜGUNG:

· Das Patientenverfügungsgesetz „lässt medizinische Notfallversorgung unberührt, sofern der mit der Suche nach einer Patientenverfügung verbundene Zeitaufwand das Leben oder die Gesundheit von Patienten ernstlich gefährdet“.

Damit sie im Ernstfall ihren Zweck erfüllt, sollte sie leicht verfügbar sein. Beim Hausarzt oder vertrauten Personen hinterlegte Kopien bilden eine zusätzliche Absicherung. Außerdem empfiehlt es sich eine „Hinweiskarte“ auszufüllen und bei sich zu tragen.

Der Arzt ist auch nicht verpflichtet, nach einer Patientenverfügung in Datenbanken zu suchen.  Der Patient muss selbst Vorsorge tragen, dass der Arzt davon erfährt.

· Eine Patientenverfügung darf nicht gegen bestehende Gesetze verstoßen. Aktive Sterbehilfe (Mitwirkung am Selbstmord, Tötung auf Verlangen) kann daher nicht verfügt werden.

UNTERSTÜTZUNG ZUR ERRICHTUNG EINER PATIENTENVERFÜGUNG.

Es gibt von HOSPIZ ÖSTERREICH eine Vorlage zur Errichtung einer Patientenverfügung (basierend auf dem Patientenverfügungsgesetz von 29.März 2006)

Darin enthalten sind

· Erläuterungen

· Formblatt zur Errichtung

· Formulierungshilfen

· Gesetzestext

· Hinweiskarte

HINWEISE ZUR ERRICHTUNG - NOCHMALS KURZ ZUSAMMENGEFASST:

· Für das Errichten von einer Patientenverfügung muss ein Patient einsichts- und urteilsfähig sein

· Die Patientenverfügung muss höchst persönlich errichtet werden

· Die errichtete Patientenverfügung sollte möglichst einmal jährlich durchgelesen und ev. aktualisiert werden

· Frühzeitig mit vertrauten Menschen über das Verhalten in Krisensituationen und lebensbedrohlichen Erkrankungen sprechen

· Eine „Verbindliche Patientenverfügung“ muss alle 5 Jahre erneut bestätigt werden

· Solange Sie selbst Ihren Willen unbeeinträchtigt äußern können, bindet Sie eine schriftlichen Patientenverfügung nicht

· Verwahren Sie das Schriftstück dort, wo es sicher gefunden werden kann

· Geben Sie Kopien der (erneuerten) Patientenverfügung an Vertrauenspersonen und ev. an den Arzt Ihres Vertrauens weiter

· Vermerk über das Vorhandensein einer Patientenverfügung bei sich tragen 

Alle Angaben ohne Gewähr!
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